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                                                                   Versetzung zum 1.08.2009 
 
 
 
Antragsschluss: 30.11.2008      (Ausschlussfrist) 
 
 
Allgemeines Versetzungsverfahren  
 
Grundvoraussetzung für eine Versetzung ist immer die Freigabe der abgebenden 
Schulaufsicht. Innerhalb der ersten drei Jahre nach der Neueinstellung sollen 
Versetzungen nur in Ausnahmefällen erfolgen.  
 

Fünf Jahre nach dem ersten zulässig gestellten Versetzungsantrag ist eine Freigabe 
nicht mehr erforderlich. Das gilt auch rückwirkend für bereits gestellte Anträge. 
 

Versetzungsanträge von Lehrkräften, die an einer überbesetzten Schule beschäftigt 
sind, an unterversorgte Schulen ist stattzugeben. 
 
 
Regelungen für Rückkehrer/innen 
 
Rückkehrer/innen aus einer Beurlaubung von einem Jahr und mehr sind auch 
innerhalb der Probezeit wohnortnah an einer unterversorgten Schule einzusetzen.  
 

Lehrerinnen und Lehrer, die weniger als ein Jahr beurlaubt wurden, kehren grund-
sätzlich an die bisherige Schule zurück. Ein Rückkehrantrag braucht nicht gestellt            
zu werden.  
 
 
Wie stelle ich einen Versetzungsantrag?  
 
Versetzungsanträge sollen unter www.oliver.nrw.de elektronisch gestellt werden.              
Die Bewerbungsfrist wird gewahrt, wenn der ausgedruckte Online-Antrag innerhalb 
von sieben Kalendertagen der Schulleitung nachgereicht wird.  
 

Eine Antragstellung mit dem Papierbeleg LID 112 ist weiterhin möglich. Der Antrag 
ist bis spätestens 30. November 2008 der Schulleitung vorzulegen.  
 
 
Durchführung des Versetzungsverfahrens  
 
Versetzungsanträge und Anträge bei Rückkehr aus einer Beurlaubung von einem 
Jahr und mehr werden im Februar 2009 in Koordinierungskonferenzen beraten und 
entschieden. Dazu sind auch Vertreter/innen des Personalrats eingeladen. 
 

Der Personalrat kann sich nur einsetzen, wenn er den zu verhandelnden Fall kennt. 
Deshalb: Eine Kopie des Versetzungsantrags an den Personalrat schicken! 
 

Nicht versetzt? Dann kontrolliere im März 2009 die Stellenausschreibungen unter 
www.leo.nrw.de. Ist dort eine Stelle ausgeschrieben, auf die deine Bewerbung 
gepasst hätte, wird fidel beim Ministerium darauf dringen, dass die Ausschreibung 
zurückgezogen und stattdessen deine Versetzung durchgeführt wird. 


